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Kreistag Uckermark 23.06.2022       

 
Inhalt: 
 

Konkretisierung der Voraussetzungen zur Gewährung der Pürzelprämie 
 
Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  

      € 

Produktkonto 

      

Haushaltsjahr 

      

 

 

 

Mittel stehen zur Verfü-
gung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

      € 

      

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt, dass es zur Gewährung der Pürzelprämie für die Erlegung von 
Wildschweinen für den Zeitraum vom 20.09.2021 bis 15.02.2022 abweichend von der For-
mulierung in der Drucksache BV/185/2021 nicht notwendig ist, einen vollständig ausgefüll-
ten Wildursprungsschein einzureichen.  
 
Auf die Angaben zur Erlegezeit, zum Geschlecht, der Altersklasse und dem Gewicht des 
erlegten Stückes Schwarzwild kann verzichtet werden. 
 
Weiterhin ist es nicht notwendig, den Wildursprungsschein in der Farbe „grün“ einzu-
reichen, auch Wildursprungsscheine in der Farbe rot, gelb und weiß werden zur Gewäh-
rung der Pürzelprämie akzeptiert. 
 
 
 

 

 
gez. Karina Dörk 

 
 

 
gez. Henryk Wichmann  

Landrätin   Dezernent 
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Begründung: 
 
Der Kreistag Uckermark hatte am 15.09.2021 die Einführung einer Pürzelprämie als zusätzli-
chen Jagdanreiz für die Erlegung von Wildschweinen im Rahmen der Bekämpfung der Afri-
kanischen Schweinepest (ASP) beschlossen. Neben der Abgabe einer Probe (Blutprobe, 
Tupferprobe) sollte laut Begründung der Beschlussvorlage (BV/185/2021) als Voraussetzung 
für die Gewährung der Pürzelprämie auch ein vollständig ausgefüllter Wildursprungsschein 
beim Gesundheits- und Veterinäramt eingereicht werden. 
 
Im Zuge der Bearbeitung der Anträge der Jagdausübungsberechtigten durch die untere 
Jagdbehörde hat sich herausgestellt, dass in zahlreichen Fällen die Wildursprungsscheine 
nicht vollständig ausgefüllt worden waren. Daraufhin wurden die entsprechenden Anträge auf 
Gewährung der Pürzelprämie durch die Jagdbehörde abschlägig beschieden. Dies führte zu 
erheblichen Unmut bei den betroffenen Jägern, da sie die Wildschweine, wie vom Landkreis 
gewünscht, erlegt und auch die notwendigen Proben zum Nachweis der ASP im Veteri-
näramt abgegeben hatten.  
 
Die Kreisverwaltung beabsichtigt nun, für den Teil der durch die Jagdbehörde abgelehnten 
Anträge die Pürzelprämie zu gewähren, bei denen lediglich Angaben fehlen, die für die Ge-
währung der Pürzelprämie nicht entscheidungserheblich sind. 
 
Nach intensiver Beratung zwischen dem Gesundheits- und Veterinäramt und der unteren 
Jagdbehörde sind die im Wildursprungsschein vorgesehenen Angaben zur Erlegeuhrzeit, 
dem Geschlecht, dem Gewicht und der Altersklasse des Wildschweins zur Erreichung des 
eigentlichen Ziels der Pürzelprämie, die Wildschweinpopulation durch vermehrte Jagd zu 
reduzieren und durch Beprobung auf den Erreger der ASP den Fortgang des Seuchenzuges 
zu ermitteln, nicht von entscheidender Bedeutung. 
 
Deshalb sollte beim Fehlen dieser Angaben die Pürzelprämie im Interesse der guten Zu-
sammenarbeit mit der Jägerschaft dennoch gewährt werden. Da die Rechtsgrundlage für die 
Gewährung der Pürzelprämie der Kreistagsbeschluss (BV/185/2021) vom 15.09.2021 war, 
sollte der Kreistag mit dieser Beschlussvorlage die Voraussetzungen zur Gewährung der 
Pürzelprämie im Sinne eines Kompromisses konkretisieren.  
 
Die mit diesem Beschluss statuierte Verwaltungspraxis findet ausschließlich auf die Gewäh-
rung der Pürzelprämie vom 20.09.21 bis zum 15.02.2022 Anwendung. Für das Inverkehr-
bringen von Wildschweinfleisch ist weiterhin ein vollständig ausgefüllter Wildursprungsschein 
erforderlich.           
   
 
 
 
 
 
 
 
 


	ref_voname
	Datum
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Text15
	Text13
	Text14
	Text1
	Text2
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT6
	Sachverhalt
	Anlage

